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Gelegentlich liest man Zahlen über den gewaltigen Ausstoß an wissenschaftlicher
Literatur. Die Naturwissenschaften übertreffen insoweit wohl sogar noch die Sozial-
und Geisteswissenschaften. Keiner kann alles thematisch Einschlägige lesen. Man
kann das Problem der überflüssigen Literatur von einem distanzierten
Beobachterstandpunkt aus ansehen nach dem Motto: Die Evolution wird es schon
richten. Aber dem individuellen Wissenschaftler ist damit nicht geholfen. Viele
Doktoranden verbringen zwei wertvolle Jahre ihres Lebens damit, überflüssige
Literatur zu lesen und auszusondern. Im Übrigen entwickelt jeder seine eigene
Technik zum Umgang mit dem Überfluss. Gelegentlich bewundere ich
wissenschaftliche Arbeiten, die explizit nur wenige Quellen heranziehen als
souverän und elegant. Vermutlich kenne ich dann selbst die einschlägige Literatur
nicht gut genug, um zu erkennen, wem alles der Autor noch hätte Kredit geben
können.

Bewährt ist die Methode, nur zu lesen und auszuwerten, was andere bereits mehr
oder weniger zustimmend oder jedenfalls als diskussionswürdig zitiert haben. Aber
da landet man nicht ganz selten in geschlossenen Zitiernetzwerken. Soweit
vorhanden, helfen Buchbesprechungen. Dabei zeigt sich jedoch eine merkwürdige
Asymmetrie. Es wird immer noch viel zu viel Literatur positiv als wertvoll erwähnt.
Selten oder nie erklärt jemand ein Stück schlicht für überflüssig. Dafür gibt es
natürlich Gründe. Der erste liegt in dem prinzipiellen Wohlwollen, mit dem nicht nur
jede Alltagskommunikation beginnt, sondern das auch Grundlage aller
hermeneutischen Anstrengungen ist. Zweitens gehört auch das Besprechungswesen
weitgehend zur Netzwirkerei. Drittens fehlt aber auch ein selbstverständlicher
Maßstab für das Überflüssige unter dem thematisch an sich Relevanten. Eine
Begründung für das Überflüssigkeitsurteil ist ähnlich schwierig wie die Begründung
für die offensichtliche Unbegründetheit eines Rechtsmittels nach § 313 Abs. 2 Satz 1
StPO.

Für den Produzenten selbst ist sein Literaturstück nie überflüssig, und sei es, dass
er, wie regelmäßig der Verfasser dieser Zeilen, nur schreibt, um sich seiner eigenen
Gedanken zu versichern. Vieles wird im Laufe der Zeit überflüssig. Da gilt wohl
längst, dass Texte, die älter als zehn Jahre sind, nur noch gelesen werden, wenn sie
Bestandteil der Zitatenschatzes geworden sind (und damit wären wir wieder im



Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

Netz). Mir geht es aber um die Literatur, die von vornherein überflüssig ist, weil sie
mehr oder weniger Bekanntes nur neu formuliert, die man aber dennoch sichten
muss, sei es wegen der Prominenz der Autoren, sei es wegen der deutlichen Bezüge
der angebotenen Stichworte zu der eigenen Thematik.

Eine große Teilmenge des Genres überflüssige Literatur besteht aus
Sammelbänden, wie sie nach Tagungen entstehen oder als Festschriften produziert
werden. Wohl unvermeidlich enthält jeder Sammelband Überflüssiges. [1]Kritisch zur
Sammelbandunkultur hat sich gerade Gerd Schwerhoff in der heimlichen
Juristenzeitung geäußert. (Entschleunigung der Forschung – aber wie?, FAZ Nr. 184
vom 10. 8. 2011 S. N5.) Der … Continue reading Aber nicht selten kann man den
ganzen Band vergessen. Ich habe mich gerade wieder über zwei solcher Exemplare
geärgert, denn die Mühe, sie zu beschaffen und sie dann mindestens
durchzublättern, ist (jedenfalls für mich) nicht unerheblich. Und deshalb fange ich
einfach damit an zu benennen, was ich überflüssig gefunden habe, nämlich:
Ralf Diedrich/Ullrich Heilemann (Hg.), Ökonomisierung der Wissensgesellschaft, Wie
viel Ökonomie braucht und wie viel Ökonomie verträgt die Wissensgesellschaft?,
Berlin 2011
Marc L. M. Hertogh (Hg.), Living Law, Reconsidering Eugen Ehrlich, Oxford 2009;
vgl. dazu die zurückhaltende Rezension von Dan Steward. Law & Society Review 45,
2001, 225-227).
Guido Holzhauser/Carolin Suter (Hg.), Interdisziplinäre Aspekte von Compliance,
Baden-Baden 2011.

Nachträge:
Schöner Titel, nichts dahinter: Heinz-Dieter Assmann/Frank Baasner/Jürgen
Wertheimer (Hg.), Normen, Standards, Werte – was die Welt zusammenhält, Baden-
Baden 2012.
Unergiebig: Ralf Diedrich/Ullrich Heilemann (Hg.), Ökonomisierung der
Wissensgesellschaft, Wie viel Ökonomie braucht und wie viel Ökonomie verträgt die
Wissensgesellschaft?, Berlin 2011.

Christoph Möllers, Die Möglichkeit der Normen. Über eine Praxis jenseits von
Moralität und Kausalität, 2015. Klug und belesen. Viel rezensiert und zitiert. Und
trotzdem: Überflüssig, es sei denn, man suchte nach einem Beleg für die
Möglichkeit des Schreibens.

Dieter Grimm/Christoph König (Hg.), Lektüre und Geltung. Zur Verstehenspraxis in
der Rechtswissenschaft und in der Literaturwissenschaft, 2020. Die Texte sind in
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drei Kolloquien 2012, 2014 und 2016 entstanden und entsprechend abgehangen.
Immerhin erfahren wir (S. 7) »Rechtswissenschaft und Literaturwissenschaft sind
Interpretationswissenschaften.« Ich habe nur einen interessanten Beitrag gefunden,
der aber eigentlich gar nicht unter das Rahmenthema des Bandes passt: Pascale
Cancik, Wenn der Gesetzgeber schweigt … — »Interpretation« durch die
Verwaltung(en). Das Beispiel der Lärmaktionsplanung, in: Dieter Grimm/Christoph
König (Hg.), S. 172-187. Darin zeigt Cancik auf, dass an der Implementation von
Planungsrecht eine Vielzahl von Akteuren beteiligt ist.

 Josephine Odrig, Schlichtung und Recht, J. C. B. Mohr, Tübingen, 2025. Was ich von
dem Buch halte, steht unter Pseudointerdisziplinarität.

Anmerkungen

Anmerkungen

↑1

Kritisch zur Sammelbandunkultur hat sich gerade Gerd Schwerhoff in der
heimlichen Juristenzeitung geäußert. (Entschleunigung der Forschung – aber
wie?, FAZ Nr. 184 vom 10. 8. 2011 S. N5.) Der weiß auch kein Rezept außer
dem Vorschlag, Tagungsbeiträge zunächst grundsätzlich im Open Access
Verfahren im Netz zu veröffentlichen.
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